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Information der betroffenen Personen () bei 
Direkterhebung (Art. 13 DS-GVO) 

Bürgerservice -Meldewesen 

 

Verantwortlicher: 

Stadt Sulingen, Galtener Str. 12, 27232 Sulingen (Deutschland) 

04271-88-0, stadt@sulingen.de, https://www.sulingen.de 

 

Gesetzlicher Vertreter: 

Patrick Bade, Tel: 04271-88-100, E-Mail: patrick.bade@sulingen.de 

 

Datenschutzbeauftragter: 

Marc Friedrich, Tel: +49 4271 9473 812, E-Mail: mf@secom-it.de 

 

Angaben zur Verarbeitungstätigkeit: 

Zwecke der Verarbeitungstätigkeit: 

Führung des Melderegisters sowie Bearbeitung des jeweiligen Anliegens (z.B. Ausstellung 
Personalausweis/ Meldebescheinigung/ Melderegisterauskunft) 

 

Rechtsgrundlage der Verarbeitungstätigkeit: 

Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-
GVO erforderlich (Bundesmeldegesetz/ Bundeszentralregistergesetz). 
 

 

Kategorien von Empfängern: 

Sonstige Empfänger (a) Die Meldebehörde darf an andere öffentliche Stellen im Inland 
(siehe § 2 Bundesdatenschutzgesetz), öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften und den 
Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes aus dem Melderegister Daten übermitteln, oder 
Daten innerhalb der Verwaltungseinheit (Gemeinde) weitergeben, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer eigenen oder in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben erforderlich ist. 
b) Privatpersonen und nicht-öffentliche Stellen erhalten auf Antrag eine gebührenpflichtige 
Auskunft über einzelne personenbezogene Daten unter der Voraussetzung, dass die 
betroffene Person von der Meldebehörde aufgrund der Angaben des Antragstellers 
eindeutig identifiziert werden kann. Über eine Vielzahl nicht namentlich bezeichneter 
Personen kann Privatpersonen und nichtöffentlichen Stellen auf Antrag Auskunft über die 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe (z.B. ein bestimmter Geburtsjahrgang) und über bestimmte 
personenbezogene Daten erteilt werden, wenn ein öffentliches Interesse festgestellt werden 
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kann. Ausländische Stellen außerhalb der Europäischen Union werden nicht-öffentlichen 
Stellen gleichgesetzt. c) Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen 
können im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene Meldedaten erhalten. d) Mandatsträger, Presse und Rundfunk dürfen bei Alters- und 
Ehejubiläen die mit diesem besonderen Zweck in unmittelbarem Zusammenhang stehenden 
Daten erhalten. e) Adressbuchverlage dürfen zum Zwecke der Veröffentlichung in 
gedruckten Adressbüchern lediglich einzelne abschließend aufgezählte Daten aller 
volljährigen Einwohner von der Meldebehörde erhalten. 
f) Der Wohnungseigentümer/ Wohnungsgeber hat einen Anspruch auf Auskunft über die in 
seiner Wohnung gemeldeten Einwohner, soweit er ein rechtliches Interesse glaubhaft 
macht. Er kann sich darüber hinaus durch Rückfrage bei der Meldebehörde davon 
überzeugen, dass sich die Person, deren Einzug er bestätigt hat, bei der Meldebehörde 
angemeldet hat.) 

 

Datentransfer in ein Drittland: 

Es liegt keine geplante Übermittlung in Drittstaaten vor. 

 

Zusätzliche Informationspflichten: 

Speicherdauer der personenbezogenen Daten: 

Die jeweiligen Löschfristen ergeben sich aus §§13,14 Bundesmeldegesetz. 

 

Rechte der betroffenen Person: 

Sie haben ein Recht auf Auskunft (gem. Art. 15 DS-GVO) gegenüber dem Verantwortlichen 
über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Berichtigung (Art. 
16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO) und auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 
Abs. 1 DS-GVO). Des Weiteren haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 
(Art. 21 DS-GVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO). 

 

Möchten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, wenden Sie sich bitte an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten. 

 

Beschwerderecht: 

Sie haben ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 

 

Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten: 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten über die betroffene Person ist teilweise 
gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben. 

 

Folgen der Nichtbereitstellung: 

Ggf. Bußgeld wegen Ordnungswidrigkeit (Meldepflicht) bzw. keine Bearbeitung des 
Anliegens möglich. 
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Automatisierte Entscheidungsfindung: 

Es erfolgt keine automatisierte Entscheidungsfindung bzw. Profiling. 


